
Große Kreisstadt Löbau 
Haupt- und Ordnungsamt 
Kinder / Jugend / Vereine 
Altmarkt 1 
02708 Löbau

Eingangsstempel

Antragsteller

Vereinsvorsitzende/r oder Bevollmächtige/r

Projektbeschreibung

Name (des Vereins)

Straße mit Hausnummer

Name Vorname

PLZ Ort

E-MailTelefon
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Funktion

Antrag auf Bewilligung einer 
Projektförderung gemäß der 
Vereinsförderrichtlinie

Bitte beachten: Kreuzen Sie bitte Zutreffendes immer an und 
füllen Sie die Felder vollständig und deutlich aus. Bitte vergessen 
Sie nicht, den Antrag zu unterschreiben.

für das Jahr 

Abteilung

Projektname Projektzeitraum

Projektziel (wenn der Platz nicht ausreicht, dann bitte als Anlage dem Antrag beifügen)

Projektablauf (wenn der Platz nicht ausreicht, dann bitte als Anlage dem Antrag beifügen)

Bankinstitut IBAN BIC



Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

- beim zuständigen Amtsgericht eingetragener Verein

- Bereitschaft des Vereins einmal jährlich kostenfrei an städtischen Veranstaltungen 
  mitzuwirken

- es kann jeder Mitglied im Verein werden

- Vereinssitz in der Stadt Löbau (Ausnahme siehe Richtlinie)

Ja Nein

- 2/3 der Vereinsmitglieder müssen ihren Hauptwohnsitz in der Stadt Löbau haben 
  (Ausnahme siehe Richtlinie) Ja Nein

Zuwendungsvoraussetzungen gemäß Punkt 3 der Vereinsförderrichtlinie

rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel des AntragstellerDatumOrt

Förderwürdigkeit

Ja Nein

Ja Nein

- die Förderung kommt überwiegend der Kinder- und Jugendarbeit zugute

- die Veranstaltungen sind für alle Bürger zugänglich

- die Ausgaben dienen dem Vereinszweck

Ja Nein

- fachliche und organisatorische Voraussetzungen werden erfüllt Ja Nein

Zuwendungsvoraussetzungen gemäß Punkt 4.2 der Vereinsförderrichtlinie

Erklärungen

- Die Vereinsförderrichtlinie der Großen Kreisstadt Löbau wird anerkannt.

- Der Antrag (Vorder- und Rückseite) wurde vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt.

- Der Zuschuss wird ausschließlich für den angegebenen Zweck verwendet.
- Die kassenwirksame Ausgabe der Fördermittel erfolgt durch den Zuwendungsempfänger im 
  angegebenen Förderzeitraum.
- Der Verwendungsnachweis wird unter Beachtung der förderfähigen Ausgabenbereiche zum festgelegten 
  Termin erbracht.

Anlagen

- Projektfinanzplan mit Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben

- aktueller Freistellungsbescheid des zuständigen Finanzamtes

- aktueller Vereinsregisterauszug des zuständigen Amtsgerichtes

- aktuelle Mitgliederliste mit Angabe des Wohnortes, getrennt nach Abteilungen

- Vereinssatzung und wenn vorhanden Abteilungssatzung

- Die eingereichten Anlagen entsprechen dem aktuellsten Stand.

- Änderungen im Antrag werden umgehend der Stadt Löbau mitgeteilt.
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Große Kreisstadt Löbau
Haupt- und Ordnungsamt
Kinder / Jugend / Vereine
Altmarkt 1
02708 Löbau
Eingangsstempel
Antragsteller
Vereinsvorsitzende/r oder Bevollmächtige/r
Projektbeschreibung
© Große Kreisstadt Löbau | Version: Oktober 2015 | erstellt:
Antrag auf Bewilligung einer Projektförderung gemäß der Vereinsförderrichtlinie
Bitte beachten: Kreuzen Sie bitte Zutreffendes immer an und füllen Sie die Felder vollständig und deutlich aus. Bitte vergessen Sie nicht, den Antrag zu unterschreiben.
für das Jahr 
- beim zuständigen Amtsgericht eingetragener Verein
- Bereitschaft des Vereins einmal jährlich kostenfrei an städtischen Veranstaltungen
  mitzuwirken
- es kann jeder Mitglied im Verein werden
- Vereinssitz in der Stadt Löbau (Ausnahme siehe Richtlinie)
- 2/3 der Vereinsmitglieder müssen ihren Hauptwohnsitz in der Stadt Löbau haben
  (Ausnahme siehe Richtlinie)
Zuwendungsvoraussetzungen gemäß Punkt 3 der Vereinsförderrichtlinie
Förderwürdigkeit
- die Förderung kommt überwiegend der Kinder- und Jugendarbeit zugute
- die Veranstaltungen sind für alle Bürger zugänglich
- die Ausgaben dienen dem Vereinszweck
- fachliche und organisatorische Voraussetzungen werden erfüllt
Zuwendungsvoraussetzungen gemäß Punkt 4.2 der Vereinsförderrichtlinie
Erklärungen
- Die Vereinsförderrichtlinie der Großen Kreisstadt Löbau wird anerkannt.
- Der Antrag (Vorder- und Rückseite) wurde vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt.
- Der Zuschuss wird ausschließlich für den angegebenen Zweck verwendet.
- Die kassenwirksame Ausgabe der Fördermittel erfolgt durch den Zuwendungsempfänger im
  angegebenen Förderzeitraum.
- Der Verwendungsnachweis wird unter Beachtung der förderfähigen Ausgabenbereiche zum festgelegten
  Termin erbracht.
Anlagen
- Projektfinanzplan mit Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben
- aktueller Freistellungsbescheid des zuständigen Finanzamtes
- aktueller Vereinsregisterauszug des zuständigen Amtsgerichtes
- aktuelle Mitgliederliste mit Angabe des Wohnortes, getrennt nach Abteilungen
- Vereinssatzung und wenn vorhanden Abteilungssatzung
- Die eingereichten Anlagen entsprechen dem aktuellsten Stand.
- Änderungen im Antrag werden umgehend der Stadt Löbau mitgeteilt.
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